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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Grenzen und Sicherheit, Betrugsbekämpfung, Humanitäre Hilfe 
und Katastrophenschutz, Unternehmen und Industrie, Digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft, Wirtschaft, Finanzen und der Euro, 
Energie, Forschung und Innovation, Verkehr 
Öffentliche Konsultation zu EU-Fonds im Bereich der Sicherheit 
10.01.2018 – 08.03.2018 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 70. Sitzung am 6. Februar 2018 im 
Wege der Vorprüfung beschlossen, dass eine Beteiligung des 
Landtags am Konsultationsverfahren der Europäischen Union er-
forderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen zu überweisen. 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation Landespolitik-
tisch von Bedeutung. 

 

Die Europäische Kommission befasst sich aktuell mit der Vorbereitung 
des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR). Mit dieser Konsultation wird 
die Gelegenheit gegeben, Vorschläge für die Zukunft der Finanzie-
rungsprogramme und die zukünftige Mittelverwendung im Bereich der 
Sicherheit zu machen. Da die Europäische Union an eine Ausgaben-
obergrenze gebunden ist und selbst keine Schulden machen darf, 
können sich positive wie negative Mittelverschiebungen in diesem 
Bereich auch auf andere Bereiche auswirken, die für Bayern relevant 
sind. Diese Konsultation sollte daher auch nicht isoliert, sondern als 
Gesamtpaket zusammen mit der Öffentlichen Konsultation zu EU-
Fonds im Bereich Migration (Drs. 17/20592) und der Öffentlichen 
Konsultation zu EU-Fonds im Bereich Kohäsion (Drs. 17/20594) der 
Europäischen Kommission betrachtet werden. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
Drs. 17/20593 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Grenzen und Sicherheit, Betrugsbekämpfung, 
Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, Unter-
nehmen und Industrie, Digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft, Wirtschaft, Finanzen und der Euro, 
Energie, Forschung und Innovation, Verkehr 
Öffentliche Konsultation zu EU-Fonds im Bereich 
der Sicherheit 
10.01.2018 - 08.03.2018 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultati-
onsverfahren zum Anlass folgende Stellungnahme 
abzugeben: 

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen in 
einer zunehmenden Globalisierung kriminalgeo-
grafischer Räume sowie durch zunehmende inter-
nationale terroristische Bedrohungen machen eine 
konsequente Kooperation und Vernetzung der Si-
cherheitsbehörden mehr denn je unverzichtbar. 
Insbesondere finanzschwächere Projektländer 
und –partner müssen hierbei durch Gelder der EU 
unterstütz werden, um an dieser Vernetzung auf 
fachlicher Ebene (z.B. durch Teilnahme an Konfe-
renzen) partizipieren zu können. Darüber hinaus 
müssen Mitgliedstaaten die im besonderen Maße 
mit Herausforderungen konfrontiert sind, die den 
gesamten Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts betreffen, gezielt mit Sachausstattung 
unterstützt werden. Dabei muss stets der Grund-
satz der Subsidiarität gewahrt bleiben. Die EU soll 
nur dann tätig werden, wenn dies wirksamer ist 
als Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lo-
kaler Ebene. Eine Förderung ist zudem an das 
unbedingte Erfordernis der Garantie der Rechts-
staatlichkeit des empfangenden Mitgliedstaates zu 
knüpfen. 

Eine besonders wesentliche Herausforderung ist 
der Zeitfaktor und die Komplexität im Antragsver-
fahren für die finanziellen Unterstützungsleistun-
gen. Es erfordert schnelle, unkomplizierte und fle-
xible Verfahren, um auf dynamische Entwicklun-
gen und unvorhergesehene Ereignisse adäquat 
reagieren zu können. 

Wichtige Voraussetzung für eine Nutzbarkeit der 
Förderprogramme und –fonds sind übersichtliche 
und soweit möglich programmübergreifend analo-
ge Antrags- und Zuleitungsverfahren. Das er-
kennbare Anwachsen einer unüberschaubaren 
Vielzahl von privaten Berater- und Antragsbüros 
zeigt, dass die gegenwärtigen Verfahren vielfach 
zu komplex für den Endanwender sind. Insbeson-
dere auch kleinere Verwaltungsbehörden in den 
Kommunen sind von einer Förderung abgeschnit-
ten, weil bereits eine Bewerbung aus personellen 
Gründen nicht in Frage kommt. Eine Reduzierung 
von Formalismen auf ein absolutes Mindestmaß 
ist aus diesen Gründen zwingend geboten. Falls 
eine Gruppierung bzw. Zusammenlegung einzel-
ner Programme dieser Forderung Rechnung trägt, 
ist sie grundsätzlich zu begrüßen. 

Berichterstatter: Ernst Weidenbusch 
Mitberichterstatter: Harald Güller 

II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation gemäß 
§ 83d BayLTGeschO wurde dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen hat den EU-Konsultation gemäß 
§ 83d BayLTGeschO mitberaten. 

2. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren in sei-
ner 188. Sitzung am 14. März 2018 beraten 
und e i n s t im m ig  beschlossen, die Feder-
führung zu übernehmen 
(§83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren in sei-
ner 188. Sitzung am 14. März 2018 beraten 
und zu der in I. enthaltenen Beschlussempfeh-
lung e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen 
mit der Maßgabe, dass die Stellungnahme der 
Staatsregierung unmittelbar an die Europäi-
sche Kommission übermittelt wird. 
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4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
das Konsultationsverfahren  
in seiner 73. Sitzung am 20. März 2018 end-
beraten und  
e i n s t im m i g  entschieden, der Beschluss-
empfehlung des  
federführenden Ausschusses zuzustimmen 
mit der Maßgabe, dass folgender letzter Ab-
satz angefügt wird: „Die Stellungnahme wird 
unmittelbar an die Europäische Kommission 
übermittelt.“. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Grenzen und Sicherheit, Betrugsbekämpfung, Hu-
manitäre Hilfe und Katastrophenschutz, Unterneh-
men und Industrie, Digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft, Wirtschaft, Finanzen und der Euro, Ener-
gie, Forschung und Innovation, Verkehr 
Öffentliche Konsultation zu EU-Fonds im Bereich 
der Sicherheit 
10.01.2018 – 08.03.2018 

Drs. 17/20593, 17/21218 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsver-
fahren zum Anlass folgende Stellungnahme abzuge-
ben: 

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen in einer 
zunehmenden Globalisierung kriminalgeografischer 
Räume sowie durch zunehmende internationale terro-
ristische Bedrohungen machen eine konsequente Ko-
operation und Vernetzung der Sicherheitsbehörden 
mehr denn je unverzichtbar. Insbesondere finanz-
schwächere Projektländer und -partner müssen hier-
bei durch Gelder der EU unterstütz werden, um an 
dieser Vernetzung auf fachlicher Ebene (z. B. durch 
Teilnahme an Konferenzen) partizipieren zu können. 

Darüber hinaus müssen Mitgliedstaaten die im beson-
deren Maße mit Herausforderungen konfrontiert sind, 
die den gesamten Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts betreffen, gezielt mit Sachausstattung 
unterstützt werden. Dabei muss stets der Grundsatz 
der Subsidiarität gewahrt bleiben. Die EU soll nur 
dann tätig werden, wenn dies wirksamer ist als Maß-
nahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene. 
Eine Förderung ist zudem an das unbedingte Erfor-
dernis der Garantie der Rechtsstaatlichkeit des emp-
fangenden Mitgliedstaats zu knüpfen. 

Eine besonders wesentliche Herausforderung ist der 
Zeitfaktor und die Komplexität im Antragsverfahren für 
die finanziellen Unterstützungsleistungen. Es erfordert 
schnelle, unkomplizierte und flexible Verfahren, um 
auf dynamische Entwicklungen und unvorhergesehe-
ne Ereignisse adäquat reagieren zu können. 

Wichtige Voraussetzung für eine Nutzbarkeit der För-
derprogramme und -fonds sind übersichtliche und so-
weit möglich programmübergreifend analoge Antrags- 
und Zuleitungsverfahren. Das erkennbare Anwachsen 
einer unüberschaubaren Vielzahl von privaten Bera-
ter- und Antragsbüros zeigt, dass die gegenwärtigen 
Verfahren vielfach zu komplex für den Endanwender 
sind. Insbesondere auch kleinere Verwaltungsbehör-
den in den Kommunen sind von einer Förderung ab-
geschnitten, weil bereits eine Bewerbung aus perso-
nellen Gründen nicht in Frage kommt. Eine Reduzie-
rung von Formalismen auf ein absolutes Mindestmaß 
ist aus diesen Gründen zwingend geboten. Falls eine 
Gruppierung bzw. Zusammenlegung einzelner Pro-
gramme dieser Forderung Rechnung trägt, ist sie 
grundsätzlich zu begrüßen. 

Die Stellungnahme wird unmittelbar an die Europäi-
sche Kommission übermittelt. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)

Protokollauszug
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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